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es Lehre“‘ gesehen und arum LIUTL unvollständig bernommen
en ber VON dieser Grundeinstellung abgesehen, Dilefet der
erl. auch für den katholischen eser viel nregung.

Brinkmann

Söhngen, G » Symbol und Wirklichkeit 1 mM ulti-
ster1i1um (Grenzirage zwischen (270)] und Rhilos 4

UT S0 (101 onn 1937, ansieln. 2.20 CT Sxi Der
Wesensauibau des Mysteriums (Grenziragen
80 103 onn 1938, anstiein 3,.20.
12eSCe beiden lesensweritien tellen einen Wesens-

begrift des ‚Mysterium’ aut Der erl. bekennt sich ZUL Mwysterien-
theologie, aber trennt sich 1m wesentlichen Punkt VOI O. Casel
Das Myster1ium ist inm nicht die der Wirkung vorausgehende
mystische andlung Christi sich selber, ondern die VOIN ihm

Empfänger vollzogene mystische andlung. Iso T1STIUS
stirbt nicht mystisch in der au{Te, ondern der Christ Hrı-
STIUS iın se1inem mystischen e1b Entsprechend beim MeDBopifer: ES
stirbt T1SIUS in seiner Kirche, indem S1Ce durch se1ine egen-
wart ın den beiden Gestalten mit seinem Kreuzesleib bezeichnet
und ın inr se1in Kreuzesgedächtnis vollzieht, wobel also die Kirche
wesentlich Träger iSsT, nicht T1SLIUS. Im erstien Heift wird diese
NeUe Mysterienauffassung VO  S eutigen Sakramentenbegrif} dus
entwickelt: Nicht das aubere Zeichen, nicht die Wirkung, SONMN-
dern das Zwischenglied (res el sacramentum) ist das eigentlich
Letzte des Sakramentes, iın dem el e1lle sich durchdringen
Man dari also die Wesensbestimmung weder in das Sacramentum

alte Mysterienauffassung noch in die LOS scholastische
Eiffektbetrachtung seizen, sondern ın das dynamische Werden,
das Handeln Christi 1m Sakrament un Empfänger (res et daCTd-
mentum) Das zweite Hefit S11C die gleiche Aufgabe 1n langer
Auseinandersetizung, bes. mit asel, AauUuSs der Tradition entwik-
keln, die C asels Selbstand des Mysteriums N1IC kenne, ondern
die Gleichheit VO  — Mysterium und Wirkung 1m Sinne S.S verireie.

Wir können hier die Auseinandersetzung mit ase übergehen,
da sich IUr uns die Tatsachenirage der LOÖSUNGg han-
delt Da 1st zunächst Testzustellen, daß die tieigrüundigen Ausfüh-
rungen des Veri.s mit Recht das Christusmyster1ium iın den Mittel-
punkt der Sakramentenlehre tellen, ohne exiremen Darstellungen

veriallen Die eNnge Verbindung VOIN Zeichen und Wirksamkeit
in ihrer gegenseiltigen Durchdringung entspricht uUurchaus e1inem
Grundanliegen der katholischen Sakramententheologie soeift dem
Begiınn ihrer systematischen Darstellung. Der Berengarstrei
gegenüber spiritualistischen Tendenzen die eala des Sakra-
mentes stark 1n den Vordergrund geschoben und die Entwicklung
dUus dem weiten augustinischen Sakramentenbegrifif des eln-
Lum als sSignum ZU engerel des S1ignum continens gratiam Hugo

ST Viktor) oder Causalls gratiam (Lombard) den 1C auf
die Wirkung noch verstärkt. Die se1it Hugo stark verbreitete Me-
dizinidee tal das inhrige dazıu, die Reini1gungs- und Heilungswirkung
VOTL em andern hervortreten lassen, ohne jedoch die andlung

Schon in der Hochscholastik trat WErChristi vernachlässigen.
eın Umschwung eın, W1e besonders UrCc. die physische Ursäch-

uch dielichkeit also Handeln Christi geiördert wurde.
Umbildung der skotistischen Kausalıtäat in die moralische und die
amı verbundene besondere Herausschälung des Sakramentes als
stellvertretender Handlung Christi lag auf dem Weg elner W1e-
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der stärkeren Zusammenschau. Daß S1C Urc auft die urchrist-
1C orm des Mysteriumsgedankens gebracht 1st, kann LUr einer
weıltleren Vertiefung der Gesamtentwicklung dienen, woDel sich

W1e gesagt VOT Zu einseitiger bloBer Repristination, die
theologische Erkenntnisse der Jahrhunderte außer cht JäDt, qgut
Uute

Von diesem nHOosSitLVEN Standpunkt dus darf mMan dann wohl einige
Fragen tellen, die e1iner Klärung 1l1enlic eın düriten Es 1ST
zunächst der Meßopferbegriff, der einer solchen bei wohl weiter
bedartl. ewl hat die Christenheit LUr e1n pfer, das Kreuzes-
opier ber die nl SS 1st N1C| bloß commemoratio, W as ja g-
rade weit abweist, ondern wirkliches Opfer Christi Wird NUu  —

gesadgt, 0S werde der Kirche als wesentlicher Trägerin vollzogen,
dann dürfte mMan wohl Iragen, ob N1C| die beiden Opfer allzu
schr gefrenn werden. enn wird dann gedanklich schwer se1in,
noch VOIN einem pfier sprechen, WEln auch das 1nNe Opfer ohne
das andere nicht sein kann Die Trägerinnen werden ja verschie-
den Es wird also Qgut se1in, hier noch größere arneı bringen.
Ist nicht doch S! daß die Opferhandlung Christi hAhm in

und wahrhaft sakramental erneuer WITr  d?
stisch-realer Weise iın den beiden geirennten Gestalten sinnbildlich

Das Tührt einer anderen rage Wird durch den My-
sterienbegri{ft das eigentlich Sakramentale gafnz gefaßt? Es durite
nicht Q allz ohne Tun se1ın, daß Glaube (oder ODUS operantis)
und Sakrament Del nahe zusammenkommen. enn schlieBßlich
wird ın dem OPDUS operantıs doch auch der Tod und die ulferste-
nung Christi in der na dargeste und vollzogen eiwa ın
einem Bußwerk iın ommener eue und ihrer Gnadenwirkung.
Hier wird 05 eUTLLC daß der NCUEC Mysterienbegriff doch -
SCHILC ‚Effektbegri{iff“ ist ESs wird durch ihn D bei der Taufe
die Wirkung des erbens und Auiferstehens Christus herausgestellt
STa der bloBen heiligmachenden na und Somit der handelnde
Eifekt VOT dem statischen Efiffekt Das Wäar anders beli asel,
auch die Art des Hervorbringens in die Erklärung einbezogen
ist W as Somit durch die NCUE Begrifisbestimmung Neues iın die
Sakramentenlehre gebracht WwIrd, ist mehr diese handelnde ET-
fektbetrachtung. SO wird notwendig, S1e noch ausdrücklicher
durch das ODUS operatum n  er  zen und abzugrenzen. Man wird
dann schlieBlich ZU. scholastischen Begri{t des OPUS operatum als
der ausschlieBßlich ursächlichen andlung Christi in der eele g -
Iührt, deren Wirkung aber N1IC: mehr „statisch‘‘ als bloBe e111-
Qun Sündennachlaßb erfaDßt wird, sondern mehr als dynamisches
ter und en mit T1SIUS Zugleich wird amı auch die
LÖSUNG für e1ine dritte rage vorbereitet. Solange Nan mehr die
statische Wirkung des Hervorbringens der heiligmachenden Ginade
betrachtet omas ist eine Hinführung er Sakramente aut
das ÄKreuz verhältnismäßig einiach SO konnte der nl Thomas e1n-
Tach die Wirkung aut das Kreuzesopier zurückleiten. Sobald
mMan mehr die handelnde Wirkung der 1C dargestellten
und bewirkten Lebensvereinigung miıt T1SIUS hervorhebt, 1St die
unmittelbare Zurückleitung auf das Sterben mit T1SIUS bDeli der
Mehrzahl der Sakramente schr schwier1g un auch N1IC! notwendig.
Es sSCe1 eIiwa das Bußsakrament erinnert. Die Tradition der
alter kennt e1ne Christi für uns beim ater ( Tertullian),
aber die uße als „„das innere Gleichbild des: Sühnetodes Christi
als Gericht über NSeTeEe Süunden und uns Sünder“‘ dürfte
bekannt gewesSen sein ; ebenso die Letzte ung als „das innere
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Gleichbild des Todeskampfifes Christi als NSCUeTrTe Stärkung 1m
Endkampf” oder Qar die Ehe als „das innere Gleichbild
der Vermählung ( hristı in seinem ode und der Kirche“‘‘
Hier sind wohl cher andere durch die Tradition gegebene Gleich-
Dilder des Lebens un Wirkens Christi besonders des verklär-
ten T1SLIUS heranzuziehen; ohne dalß dadurch die Quelle der
Wirkkraft, das Kreuz, verkleinert wird. Vielleicht ist hier die Bin-
dung S.S die statische Aufifassung noch N1IC| genügen
weitert

Der Grundgedanke aber, daß die Mysterien des C(Christentum:
WITr lassen die rage der Urbedeutung unbeachtet keine Dlo-

Ben Geheimnisse, ondern iın den Geheimnissen zugleich wirkende
Kräite S1nd, cheint uNns durchaus Iruchtreich auch TUr die Sakra-
mentenlehre, ebenso W1e der amı gegebene Gedanke des E1in-
baues der Sakramentenwirksamkeit in das lebende COTDUS Christi
mysticum. Weisweller

Ot: aa A! Institutiones E S DD KUcE eCCl1e-
s1ast1cCl: Z emend. el aucCctia. Vol Jus publicum inter-
UU (Ecclesiae constitutio soclalıs ET potestas). 80 547

Rom 1935, Typ Polygl. Vat — Vol I Jus publicum
U (IV 54 7/ eb  Q 19  Sexternum (Ecclesia o1 status).

Gegenüber der uf1l VOIN 1925 handelt sich fast eın
Werk Hervorzuheben 1ST die philosophisch-Iheologische

Durchdringung der Fragen w1e die gefreue Einarbeitung auch des
neuesien Quellenmater1als, FA der etizien Konkordate und Staats-
verfassungen. Zunächst werden die soziologischen Grundbegriffe

Der das Wesen der Kirche mitbestimmende Rechtscha-geklärt.
rakter wird gut herausgestellt. AÄus dem esen der Kirche olg
die hierarchische potestas ordinis un iurisdictionis; deren (1Ie-
genstand sind die Ämter, IMUuTeTa Das magisterium, das 0  E
ster1um (sacrum), das regımen, entsprechend eiwa den Fachgebie-
ten staatlicher Ministerien. Diese Gegenüberstellung VOIN Objekt
und Subjekt der Kirchengewalt ze1g klar, dali das magisterium
nicht als dritte Gewalt neben die Weihe- und Reglerungsgewalt
ireien kann. Von den Irägern und eDbleien der Kirchengewalt
S1Ind sodann die Betätigungsweisen der letztieren, ihre Funktionen,

unterscheiden, eren rennung aber keineswegs die VonNn Mon-
tesqlieu überspannte rennung der Gewaltenfräger edeutfen soll
Diese Autoritätsiunktionen sind nach die potestas egilera,
iudiclalis und execuliva  + eiziere umspann wieder die potfestas
qgubernativa gegenüber ersonen, die administrativa gegenüber
Sachen SOWI1@e die potestas coact Diese umtabt NIC die Odes-
straie lehrt mit ernz, der Klerus unterliege sich in zeit-
lichen Dingen den Staatsgesetizen; iur die Immunitäten gebe
angesichts ihrer Verschiedenheiten eiıne allgemeine Theorie Im

der dem außeren öffentlichen Kirchenrechte gilt, wird das
esen des Staates und sein Verhältnis den verschiedenen Re-
ligionen dargestellt, sodann ausfiührlich die Beziehung zwischen
der katholischen Kirche und den Staaten nach den verschiedenen

Verirı die subordinatio indirecta STafius ad Cccle-ystemen.
S1am. DIie Erklärung dieser potestas indirecta, dabei auch eiwa der

nam anciam, 1st vorzüglich ennen. Il. 307 heißt 0S°
The potestatis IMeTe directivae T CcCoordinatismiı SUntT
Auswirkungen der re auft dem Gebiete der Ehe und Schule WeTl -
den geschi  ert. Es O1g e1ne ausführliche Konkordatslehre Die


